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1. Einleitung 

1.1. Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans  

Der Rat hat in seiner Sitzung am 19.12.2005 die Aufstellung der 7. Änderung der 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 „Ostenfelder-, Joh.-Seb.-Bach-, Schlee-
berg- und Ladestraße“, Ennigerloh-Mitte, beschlossen. Gegenstand der Ände-
rung ist die Festsetzung eines Teilstücks der Schleebergstraße, dass sich im Gel-
tungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans befindet, als „öffentliche Ver-
kehrsfläche“. Des Weiteren werden die Festsetzungen des Ursprungsplans sowie 
der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 in zwei Teilbereichen aufgehoben. 
Die Zulässigkeit von Vorhaben in den Aufhebungsbereichen unterliegt damit zu-
künftig den Regelungen des § 34 BauGB. 

1.2. Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen 
und ihre Bedeutung für den Bauleitplan 

In den Fachgesetzen sind für die Schutzgüter Ziele und allgemeine Grundsätze 
formuliert, die im Rahmen der nachfolgenden Prüfung der relevanten Schutzgüter 
Berücksichtigung finden müssen.  
  

Tabelle 1: Ziele des Umweltschutzes, gesetzliche Grundlagen  

 
Schutzgut Quelle Ziele 
Mensch  
(Vermeidung 
von Emissio-
nen (Lärm, 
Licht, Wärme, 
Schadstoffe, 
Gerüche, Er-
schütterun-
gen, Strah-
len, ...)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baugesetzbuch 
 
 
 
Bundesimmissionsschutzgesetz 
und -verordnungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
TA Lärm 
 
 
 
DIN 18005 
 
 
 
 
 
 

Berücksichtigung der Belange des Umwelt-
schutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
(§1, Satz 6, Nr. 7) 
 
Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, 
des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre so-
wie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen 
Umweltauswirkungen (Immissionen) sowie Vor-
beugung hinsichtlich des Entstehens von Immis-
sionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Be-
lästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-
sche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen 
und ähnlichen Erscheinungen). 
 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche sowie deren Vorsorge. 
 
Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhält-
nisse für die Bevölkerung ist ein ausreichender 
Schallschutz notwendig, dessen Verringerung 
insbesondere am Entstehungsort, aber auch 
durch städtebauliche Maßnahmen in Form von 
Lärmvorsorge und Lärmminderung bewirkt wer-
den soll. 
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Belange von 
Freizeit und 
Erholung  
 
 

 
LAI Freizeit-Lärm-Richtlinie 
 
 
 
 
Geruchsimmissionsrichtlinie  
(GIRL)  
 
 
 
 
VDI-Richtlinien z. B. 3471 Emis-
sionsminderung Tierhaltung 
Schweine; und 3472  Emissi-
onsminderung Tierhaltung Hüh-
ner  
 
 
TA Luft 
 
 
 
 
 
 
Baugesetzbuch 
bei der Bauleitplanung zu be-
rücksichtigende Belange 
§ 1 Abs. 6 Nr. 3  
 
§1a Abs. 2 BauGB 
 
§ 1 Satz 1 Bundeswaldgesetz ,  
 
 
§ 1a LfoG  
 
Bundesnaturschutzgesetz  
§ 1 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG 
 

 
Die Freizeitlärmrichtlinie enthält immissions-
schutzrechtliche Bewertungs-grundlagen für 
Freizeitlärm.  
 
 
Die Geruchsimmissionsrichtlinie soll den Schutz 
vor Geruchsimmissionen anhand von best. Im-
missionswerten als Maßstab für zulässige Ge-
ruchsimmissionen darstellen  
 
 
enthalten Orientierungswerte für die Beurteilung 
landwirtschaftlicher Geruchsimmissionen  
 
 
 
 
 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur 
Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die 
gesamte Umwelt. 
 
 
...sowie die Belange des Bildungswesens und 
von Sport, Freizeit und Erholung. 
Landwirtschaftliche, als Wald oder für Wohn-
zwecke genutzte Flächen sollen nur im notwen-
digen Ausmaß in Anspruch genommen werden.   
 
... Erholung der Bevölkerung ...  
 
. 
.. soziale Funktionen ...  
 
 
Erholung in Natur und Landschaft als zu si-
chernde Lebensgrundlage des Menschen  

Tiere und 
Pflanzen 

Bundesnaturschutzgesetz  
§1 BNatSchG  
§2 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG 
 
Landschaftsgesetz NW  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baugesetzbuch 
 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eige-
nen Wertes und als Lebensgrundlagen des 
Menschen auch in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen im besiedelten und unbesie-
delten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu 
entwickeln und, soweit erforderlich, wiederher-
zustellen, dass  
– die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushaltes, 
– die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige 

Nutzungsfähigkeit der Naturgüter , 
– die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer Le-

bensstätten und Lebensräume sowie 
– die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 

der Erholungswert von Natur und Land-
schaft auf Dauer gesichert sind. 

 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-
sondere die Belange des Umweltschutzes, 



 - 4 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 Satz 1 Bundeswaldgesetz ,  
 
§ 1a LfoG  
 
Bundesnaturschutzgesetz  
§ 1 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG 
 
 
FFH- und Vogelschutzrichtlinie  
 

einschl. des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere 
– die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Bo-

den, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-
gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt sowie 

– die Vermeidung und der Ausgleich voraus-
sichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in 
seinen in § 1, Abs. 7 Nr. Buchstabe a be-
zeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung 
nach Bundesnaturschutzgesetz) zu berück-
sichtigen. 

 
Erhaltungsziele und Schutzzweck der Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Eu-
ropäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 
Bundsnaturschutzgesetzes  
Landwirtschaftliche, als Wald oder für Woh-
nungszwecke genutzte Flächen nur im notweni-
gen Ausmaß in Anspruch nehmen.  
 
.. ... Erholung der Bevölkerung 
 
 soziale Funktionen ...  
 
Erholung in Natur und Landschaft als zu si-
chernde Lebensgrundlage des Menschen 
 
 
Verträglichkeitsprüfung bei drohender Beein-
trächtigung der Erhaltungsziele oder Schutz-
zwecke von FFH-Gebieten und europäischen 
Vogelschutzgebieten. 
  
Sicherung der Artenvielfalt durch Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildleben-
den Tiere und Pflanzen  
 
Schutz und Erhaltung sämtlicher wildlebender, 
heimischer Vogelarten und ihrer Lebensräume  

Boden Bundesbodenschutzgesetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziel des BBodSchG ist der langfristige Schutz 
des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im 
Naturhaushalt, insbesondere als 
– Lebensgrundlage und -raum für Menschen, 

Tiere, Pflanzen, 
– Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen 

Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 
– Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkun-

gen (Grundwasserschutz), 
– Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 
– Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- 

und forstwirtschaftliche sowie 
– siedlungsbezogene und öffentliche Nutzun-

gen, 
– der Schutz des Bodens vor schädlichen Bo-

denveränderungen, 
– Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen 

schädlicher Bodenveränderungen, 
– die Förderung der Sanierung schädlicher 
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Bundesbodenschutzverordnung  
 
 
 
 
Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
 
Bundesnaturschutzgesetz  

Bodenveränderungen und Altlasten. 
 

 
 
 
 
Die Bodenschutzverordnung enthält Prüfwerte 
zur Beurteilung von Bodenbelastungen und Nut-
zungsverträglichkeiten  
 
 
Sparsamer und schonender Umgang mit Grund 
und Boden durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung 
zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme 
von Böden. 
 
 
Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funkti-
onen im Naturhaushalt erfüllen können; Pflan-
zendecken sichern bzw. standortgerechte Vege-
tationsentwicklung ermöglichen, Vermeidung 
von Bodenerosion.  

Wasser Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wasserhaushaltsgesetz 
 
 
 
 
 
 
 
Landwassergesetz incl. Verord-
nungen  
 
 
 
 
 
Bundesnaturschutzgesetz 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 sachgerechter Umgang mit Ab-
fällen und Abwasser 
Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von 
sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 
Abfall- und Immissionsschutzrechts  
§ 1 Abs. 6 Nr. 8 als wirtschaftlicher Belang die 
Versorgung mit Wasser.   
 
 
Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Na-
turhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl 
der Allgemeinheit und Unterlassung vermeidba-
rer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funk-
tionen. 
 
 
Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der 
Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen 
und die sparsame Verwendung des Wassers 
sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum 
Wohl der Allgemeinheit. 
 
 
§ 2, Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG natürliche und na-
turnahe Gewässer, Rückhalteflächen und Ufer-
zonen erhalten, entwickeln oder wieder herstel-
len, Änderungen des Grundwasserspiegels 
vermeiden, Ausbau von Gewässern so naturnah 
wie möglich gestalten.  

Luft Baugesetzbuch 
§ 1 Abs. 6 Nr. e und f  
 
 
 
Bundesimmissionsschutzgesetz 
inkl. Verordnungen 
 

Hier sind die Vermeidung von Emissionen, die 
Nutzung erneuerbarer Energien und sowie die 
sparsame Nutzung von Energie genannt.  
 
 
Schutz der Menschen, der Tiere und Pflanzen, 
des Bodens des Wassers, der Atmosphäre so-
wie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen 
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TA Luft 

Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vor-
beugung hinsichtlich des Entstehens von Immis-
sionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Be-
lästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-
sche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen 
und ähnliche Erscheinungen). 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur 
Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die 
gesamte Umwelt. 
 

Klima BauGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesnaturschutzgesetz 
 
 
 
 
 
 
 
Landschaftsgesetz NW 

§ 1 Abs 5 BauGB Verantwortung für den allge-
meinen Klimaschutz als Planungsgrundsatz  
 
§ 1 Abs 6 lit. a Benennung als Schutzgut/Belang 
des Umweltschutzes mit Naturschutz und Land-
schaftspflege  
 
§ 9 Abs. 1 Nr. 23b und § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 
Instrumente zur planungsrechtlichen Veranke-
rung der Nutzung erneuerbarer Energien  
 
 
§ 2 Abs. 1 Nr. 6 BNatSchG Vermeidung von Be-
einträchtigungen des Klimas, besonders durch 
regenerative Energienutzung; Erhaltung, Ent-
wicklung und Wiederherstellung von Wald und 
sonstigen Gebieten mit günstiger klimatischer 
Wirkung sowie von Luftaustauschbahnen  
 
 
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft zur Sicherung der Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes (und damit auch der klima-
tischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage des 
Menschen und Grundlage für seine Erholung. 
 

Landschaft  Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
 
Bundesnaturschutzgesetz/ 
Landschaftsgesetz NW 

Orts- und Landschaftsbild baukulturell erhalten 
und entwickeln, Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes 
Berücksichtigung von Landschaftsplänen, die 
nach BNatSchG aufzustellen sind.  
 
 
Schutz, Pflege, Entwicklung und ggfs. Wieder-
herstellung der Landschaft auf Grund ihres ei-
genen Wertes und als Lebensgrundlage des 
Menschen auch in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen im besiedelten und unbesie-
delten Bereich zur dauerhaften Sicherung der 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erho-
lungswertes von Natur und Landschaft. 
 

 



 - 7 - 

Aus der nachfolgenden Analyse der Umweltauswirkungen ergibt sich die Art und 
Weise, wie diese hier dargelegten Ziele berücksichtigt werden. Dabei ist festzu-
halten, dass die Ziele der Fachgesetze einen bewertungsrelevanten Rahmen rein 
inhaltlicher Art darstellen, während die Zielvorgaben der Fachpläne über diesen 
inhaltlichen Aspekt hinaus auch konkrete räumlich zu berücksichtigende Festset-
zungen vorgeben.  
Die Ziele der Fachgesetze stellen damit gleichzeitig auch den Bewertungsrahmen 
für die einzelnen Schutzgüter dar. So werden beispielsweise bestimmte schutz-
gutspezifische Raumeinheiten (z. B. Biotoptypen, Bodentypen, Klimatope etc.) 
auf der Grundlage der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben bewertet. 
Böden mit bedeutungsvollen Funktionen für den Naturhaushalt erfüllen die Vor-
gaben des Bodenschutzgesetzes in besonderer Weise, d. h. hier existiert ein ho-
her Zielerfüllungsgrad. Somit spiegelt sich der jeweilige Zielerfüllungsgrad der 
fachgesetzlichen Vorgaben auch in der Bewertung der Auswirkungen wieder, 
denn je höher die Intensität einer spezifischen Beeinträchtigung durch ein Vorha-
ben auf ein bedeutungsvolles Schutzgut ist, umso geringer ist die Chance, die 
jeweiligen gesetzlichen Ziele zu erreichen.  
Damit steigt gleichzeitig die Erheblichkeit einer Auswirkung, bei Funktionen mit 
hoher oder sehr hoher Bedeutung immer dann auch über die jeweilige schutzgut-
bezogene Erheblichkeitsschwelle.  
Bezogen auf die konkrete vorliegende Planungsebene kann festgestellt werden:  
Direkte, für das eigentliche Plangebiet bereits definierte Umweltziele existieren 
nicht, anderweitige Fachpläne aus den Bereichen des Wasser-, Abfall- und Im-
missionsschutzrechtes sind in Ennigerloh nicht vorhanden. 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes und der Umwelt-
merkmale 

Die Bestandaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes setzt sich zum einen 
aus den heutigen Nutzungen, der Nutzungsintensität und den damit verbundenen 
Vorbelastungen und zum anderen aus der Ausprägung der natürlichen Faktoren 
zusammen. Auf dieser Basis lassen sich die Schutzgüter und ihre Merkmale be-
schreiben.  
Heutige Nutzung:  
Ein Teil des westlichen Aufhebungsbereiches wird als Parkplatz genutzt, dieser 
ist von einer Ligusterhecke umgeben und geschottert. Der andere Teil ist mit ei-
nem Doppelhaus bebaut. Der Änderungsbereich soll die derzeit bestehende 
Straße planungsrechtlich absichern. Der östliche Aufhebungsbereich wird derzeit 
zum Wohnen genutzt und soll auch zukünftig so genutzt werden, Die Aufhe-
bungsbereiche sind derzeit als Gewerbegebiet (Planung aus 1975) mit der 
Grundflächenzahl 0.8, Geschossflächenzahl V ausgewiesen. Hier soll nun der 
Bestand erhalten werden und ggfs. Um- und anbauten sowie Neubauten im 
Maßstab der Umgebung zugelassen werden. 
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Vorbelastung:  
Von einer Vorbelastung kann lediglich im Bereich des Lärms ausgegangen wer-
den. Das Lärmgutachten aus 1997 (s. auch Begründung, Teil 1) stellt die Belas-
tung dar, weist jedoch die Einhaltung der Grenzwerte nach.   
Natürliche Faktoren:  
Die Darstellung der Ausprägung der natürlichen Faktoren erfolgt in tabellarischer 
Form. Dazu werden die abiotischen und biotischen Faktoren des Naturhaushaltes 
dargestellt. Diese wiederum fungieren als Basis für die Beurteilung der betroffe-
nen Funktionen der Schutzgüter:  

 
Tabelle 2, Ausprägung der abiotischen und biotischen Faktoren des Naturhaushalts  
 
Faktor  Ausprägung 
Geologie Der geologischen Karte von Nordrhein-

Westfalen kann entnommen werden, 
dass die Oberböden aus Ablagerungen 
der Oberkreide entstanden sind. Dabei 
handelt es sich um Graue Mergelgesteine 
mit Kalkmergel-, Mergelkalk- und Kalk-
steinen, die stellenweise unter 0,5 m 
mächtigen Ablagerungen des Quartärs zu 
finden sind.  
 

Hydrogeologie Die Wasser-Hydrogeologische Karte von 
Nordrhein-Westfalen 1979 beschreibt die 
Verhältnisse im Plangebiet so, dass in 
den klüftigen Gesteinen nur punktuell 
Grundwasser angetroffen werden kann.   
Das bestätigt das Gutachten, das zur 
Prüfung der Versickerungsfähigkeit des 
Bodens im Plangebiet in 1997 erstellt 
wurde (Geotechnischer Bericht Nr. 
120397-ENL-HBA , conTerra, Greven); 
hier heißt es: es wurde nur an zwei Bo-
denaufschlüssen Grundwasser in einer 
Tiefe von 1,70 unter Geländeoberkante 
angetroffen.  
 

Oberflächengewässer Sind im hier betrachteten Änderungsbe-
reich nicht vorhanden, nördlich befindet 
sich ein Steinbruchteich (Union).  
 

Böden Die Bodenkarte von NRW: Blatt L 4114 
Rheda-Wiedenbrück zeigt im Untersu-
chungsgebiet Rendzina, z. T. Rendzina-
Braunerde auf. Diese Böden sind 
flachgründige, tonige Lehmböden, steinig 
und kalkhaltig. Sie haben einen geringen 
bis mittleren Ertrag, die Bearbeitbarkeit ist 
durch hohen Steingehalt erschwert. 
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Der Boden besitzt eine hohe Sorptionsfä-
higkeit und eine sehr geringe bis geringe 
nutzbare Wasserkapazität und weist eine 
geringe, z. T. aber auch hohe Wasser-
durchlässigkeit auf.   
 
Ein Gutachten aus 1997, das zur Unter-
suchung der Versickerungsfähigkeit der 
Böden in diesem Bereich erstellt wurde 
(Geotechnischer Bericht Nr. 120397-ENL-
HBA , conTerra, Greven), beschreibt eine 
0,3 bis 0,5 m mächtige Mutterboden-
schicht über Mergelgesteinen der Ober-
kreide (Beckumer Schichten).  
 
Zur Versickerungsfähigkeit des Unter-
grundes kommt das Gutachten zu dem 
Schluss, dass die angetroffenen Böden 
nicht in der Lage sind, anfallendes Nie-
derschlagswasser in ausreichender Men-
ge aufzunehmen und in den Untergrund 
abzuleiten. Von einer Versickerung wird 
daher abgeraten.  
 

Oberflächenformen Die von der Änderung betroffenen Flä-
chen sind eben.  
 

Klima Die nach Westen und Nordwesten geöff-
nete Westfälische Bucht ist im Süden, 
Osten und Norden von Mittelgebirgen 
umschlossen. Die Landschaft ist über-
wiegend flachwellig bei Höhen über NN 
von 40 bis 200 m. Es handelt sich um ei-
nen überwiegend maritim geprägten Be-
reich mit allgemein kühlen Sommern und 
milden Wintern. Gelegentlich setzt sich 
jedoch auch kontinentaler Einfluss mit 
längeren Phasen hohen Luftdrucks durch. 
Dann kann es im Sommer bei schwachen 
östlichen bis südöstlichen Winden zu hö-
heren Temperaturen und trockenem 
sommerlichem Wetter kommen. Im Win-
ter sind kontinental geprägte Wetterlagen 
häufig mit Kälteperioden verbunden. Der 
Klimaatlas NRW zählt Nordrhein-
Westfalen zum warm gemäßigten Re-
genklima, bei dem die mittlere Lufttempe-
ratur des wärmsten Monats unter 22 °C, 
die des kältesten über -3 °C bleibt.  
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Die Westfälische Bucht ist gekennzeich-
net durch Jahresmittel der Lufttemperatur 
von über 9°C, Windgeschwindigkeitsmit-
tel von 3 bis 3,5 m/s und Niederschläge, 
deren Hauptanteil im Sommer fällt, wenn 
durch stärkere Einstrahlung Schauer und 
Gewitter auftreten. 
 

Lufthygiene/Klima  Im Falle der Bebauung von Stadt- und 
Landschaftsräumen sind Umweltauswir-
kungen aus ansteigender verkehrlicher 
und allgemeiner Erwärmung aufgrund 
Überbauung und abnehmender Luftzirku-
lation zu erwarten. 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplans 
an dieser Stelle wird die ursprüngliche 
Absicht, Gewerbeflächen zu ermöglichen, 
aufgegeben. Bauvorhaben müssen sich 
zukünftig am Maß der umgebenden Be-
bauung orientieren; die bestehende Stra-
ßenfläche wird planerisch dargestellt. Die 
derzeitige Planung verbessert im Ver-
gleich zur ursprünglich vorgesehenen 
Gewerbeplanung die klimatische Situati-
on, insbesondere durch die Erhaltung der 
Hausgärten.  
 

potentielle nat. Vegetation Als potentiell natürliche Vegetation, d. h. 
als Bewuchs, der sich ohne Einwirkung 
des Menschen über Jahrzehnte und Jah-
re einstellen würde, kann hier ein Eichen-
Hainbuchenwald (Querco roboris-
Carpinetum betuli) angesehen werden.  
 

heutige Vegetation Die Vegetation in den Aufhebungsberei-
chen besteht aus gut eingewachsenen 
Hausgärten und  einer neu angelegten 
Ligusterhecke auf dem Parkplatz  
 

Tiere und Tierlebensräume Die Hausgärten dienen in der Regel als 
Nahrungs- und Bruthabitat für Singvögel.  
 

Landschaftsbild Das Landschaftsbild ist  geprägt durch 
das Gewerbebauwerk in der südlichen 
Nachbarschaft, im Norden durch ein 
Wohngebiet aus den 90er Jahren, indem 
sich auf Brachflächen und dem Lärm-
schutzwall üppige Wildkrautfluren entwi-
ckelt haben.  
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Durch die Planung wird im wesentlichen 
der Bestand beibehalten, daher bestehen 
keine gravierenden Einflüsse auf das 
Landschaftsbild.  
 

Erholung Das Plangebiet hat keine Erholungsfunk-
tion.  
 

 

2.1.1. Schutzgut Mensch 

Unter dem Schutzgut Mensch ist die Bevölkerung im allgemeinen und ihre Ge-
sundheit bzw. ihr Wohlbefinden zusammenzufassen (s. auch Tabelle 1, gesetzli-
che Ziele). Zur Wahrung dieser Daseinsgrundfunktionen der ortsansässigen Be-
völkerung sind als Schutzziele das Wohnen und die Regenerationsmöglichkeiten 
zu nennen. 
Daraus abgeleitet sind zu berücksichtigen:  
– die Wohn- und Wohnumfeldfunktion, und  
– die Erholungsfunktion.  
Durch die Aufhebung der Gewerbeausweisung wird der Bestand an Wohnraum 
hier gesichert, das Wohnumfeld bleibt zukünftig unverändert. Ergänzungen wer-
den nur im Rahmen der Umgebungsbebauung zulässig sein. 
An dieser Stelle ist auch das Thema „Lärm“ zu betrachten. Zur Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 16 in 1998 wurde ein Schallgutachten erstellt (Schallgutach-
ten Nr. 5250797 zu Gewerbelärmeinwirkungen auf das Plangebiet des Bebau-
ungsplanes Nr. 16, Ostenfelder-,Johann-Sebastian-Bach-, Schleeberg- und La-
destraße in Ennigerloh). Dieses Gutachten ermittelt die auf das Plangebiet ein-
wirkenden Lärmimmissionen aus der vorliegenden gewerblichen Nutzung durch 
die Firma Schrader unter Einbeziehung der längerfristigen Entwicklungsmöglich-
keiten. Die Lage- und Isophonenpläne zur Tages- und Nachtzeit lassen erken-
nen, dass die Werte, unter Berücksichtigung der im Gutachten beschriebenen 
Vorgaben im Bereich der südlichen Baugrenzen des Bebauungsplans Nr. 16 ein-
gehalten werden. Die maximal zulässigen Pegel für kurzzeitige Einzelereignisse 
zur Nachtzeit werden im Plangebiet ebenfalls unterschritten (s. a. Begründung 
Teil I).  

2.1.2. Schutzgut Tiere und Pflanzen  

Bei den Schutzgütern Tiere und Pflanzen steht der Schutz der Arten und ihrer 
Lebensgemeinschaften in ihrer natürlichen Artenvielfalt und der Schutz ihrer Le-
bensräume und -bedingungen im Vordergrund (s. auch gesetzliche Ziele, Tabelle 
1). Vor diesem Hintergrund sind insbesondere Lebensräume mit besonderen 
Funktionen für Tiere und Pflanzen und ihre Ausbreitungsmöglichkeiten zu sehen. 
Daraus abgeleitet sind zu berücksichtigen :  
– die Biotopfunktion und die Biotopvernetzungsfunktion.  
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Eine besondere Rolle spielen darüber hinaus besonders geschützte Gebiete, u. 
a. die FFH- und Vogelschutzgebiete nach §1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 
sowie die biologische Vielfalt nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB im Sinne 
des o.g. Schutzgedankens.  
Die Biotopfunktion einer Fläche für Pflanzen und Tiere hängt stark von ihrer La-
ge, Größe, Struktur und Beschaffenheit, den Standortfaktoren und der Vorbelas-
tung ab. Während diese i. d. R. bei intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen 
nur in Ausnahmefällen eine besondere Bedeutung aufweist, sind gut strukturierte 
Bereiche mit unterschiedlichen Landschaftselementen häufig auch Lebensraum 
für viele Pflanzen und Tiere, oft auch für solche, die selten sind, weil sie z. B. be-
sondere Anforderungen an ihre Umwelt stellen. 
Der Eingriff, der durch die Erstellung der Verkehrflächen und der Gewerbebauten 
erfolgt, wird im Rahmen des weiteren Planverfahrens nach der im Kreis Waren-
dorf dazu benutzten „Ahlener Liste“ bewertet.  

 
Bestand       
Gesamtfläche 
ca. m² 

bebaut/versiegelt 
 

Schotter Straße Grünfläche/Garten  

5100 471 670 1825 2134  
Bewertungspunkte 0 (*0,1) 67 0 (*0,3)  640 707 
      
Gewerbeplanung       
5100 2625  1825 650  
Bewertungspunkte 0  0 (*0,3)195 195  
nach Aufhebung       
5100 1312  1825 1963  
Bewertungspunkte 0  0 (*0,4)785 785 
 

Zu vergleichen ist hier die ursprüngliche Gewerbeplanung mit der Bewertung der 
Aufhebung dieser Planung. Die Durchführung der gewerblichen Planung hätte ein 
Biotopwertdefizit zum derzeitigen Bestand von ca. 500 Biotopwertpunkten zur 
Folge. 
Die Aufhebung der gewerblichen Planung bewirkt, dass, sollte zukünftig eine Be-
bauung (GFZ: 0,4) und damit verbunden, die Anlage von Hausgärten erfolgen,, 
eine leichte ökologische Aufwertung des Gebiets erfolgen könnte, in jedem Fall 
aber keine auszugleichende Verschlechterung herbeigeführt wird.  

2.1.3. Schutzgut Boden  

Das Schutzgut Boden besitzt unterschiedlichste Funktionen für den Naturhaus-
halt, insbesondere als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, 
Pflanzen und Bodenorganismen. Darüber hinaus sind seine Wasser- und Nähr-
stoffkreisläufe, seine Filter, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, seine 
Grundwasserschutzfunktion und seine Funktion als Archiv der Natur- und Kultur-
geschichte zu schützen.  



 - 13 - 

Die wesentlichsten und bewertungsrelevanten bodenökolgischen Funktionen und 
damit zu berücksichtigen sind: 
– die Biotopbildungsfunktion, 
– die Grundwasserschutzfunktion und 
– die Abflussregulationsfunktion. 
Neben den ökologischen Funktionen eines Bodens, die bei besonderer Ausprä-
gung schützenswert sind, erstreckt sich der Schutzgedanke der gesetzlichen 
Vorschriften auch auf weitere Kriterien. So greift zum Schutz des Bodens die sog. 
„Bodenschutzklausel (§1aAbs. 2 Satz 1 BauGB), darüber hinaus ist ein sachge-
rechter Umgang mit Abfällen sicherzustellen (§3 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe e 
BauGB) und Altlasten sind zu sanieren.  
Die Entsorgung der Abfälle wird durch die Abfallsatzung der Stadt Ennigerloh in 
Verbindung mit der des Kreises Warendorf geregelt; zu Wohnzwecken genutzte 
Grundstücke sind an die Abfallsammelsysteme der Stadt Ennigerloh anzuschlie-
ßen.  
Die Versiegelung von Böden verhindert die Versickerung von Regenwasser und 
dadurch die Grundwasserneubildung. Das Regenwasser fließt schneller ober-
flächlich ab und kann die Grundwasserspeicher nicht erreichen. Die Beschrän-
kung der Versiegelung bebauter Grundstücke ist im besiedelten Bereich eine 
wichtige Aufgabe zum Boden und Grundwasserschutz.  
Die Möglichkeit zur Niederschlagsversickerung ist im Änderungsgebiet nicht ge-
geben. (s. Geotechnischer Bericht Nr. 120397-ENL-HBA , conTerra, Greven) 
Es sind keine Bodendenkmäler bekannt. Sollten bei Bauarbeiten Baudenkmäler 
(kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Einzelfunde, aber auch Ver-
änderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt 
werden, sind diese bei der Stadt Ennigerloh und dem Amt für Bodendenkmalpfle-
ge anzuzeigen.  
Altlasten liegen nach dem Altlastenkataster des Kreises Warendorf weder im 
Plangebiet noch in der unmittelbaren Umgebung vor.  

2.1.4. Schutzgut Wasser  

Auch das Schutzgut Wasser besitzt unterschiedliche Funktionen für den Natur-
haushalt, da zunächst die Teilbereiche Grundwasser und Oberflächengewässer 
zu unterscheiden sind. Als Schutzziele sind die Sicherung der Quantität und der 
Qualität von Grundwasservorkommen sowie die Erhaltung und Reinhaltung der 
Gewässer zu nennen (s. gesetzliche Ziele, Tab. 1).  
Die wesentlichsten und bewertungsrelevanten Funktionen des Schutzgutes Was-
ser und damit zu berücksichtigen sind: 
– die Grundwasserdargebotsfunktion, 
– die Grundwasserneubildungsfunktion, 
– die Abflussregulationsfunktion von Oberflächengewässern und 
– die Lebensraumfunktion von Oberflächengewässern.  
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Grundwasserdargebotsfunktion 
Das Grundwasser kann nur mit Genehmigung de Kreises Warendorf als Unterer 
staatlicher Wasserbehörde genutzt werden.  

Grundwasserneubildungsfunktion 
Die Versiegelung ist auf ein Mindestmaß zu beschränken.  

Abflussregulationsfunktion von Oberflächengewässern 
Ist hier nicht relevant.  
Zu betrachten ist darüber hinaus der sachgerechte Umgang mit Abwasser (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe e BauGB). Anfallende häusliche Abwässer sind dem 
städtischen Kanalsystem zuzuführen. Die Einleitung ist in der Abwassersatzung 
der Stadt Ennigerloh geregelt.  

2.1.5. Schutzgut Luft und Klima  

Bei den Schutzgütern Luft und Klima sind die Schutzziele die Vermeidung von 
Luftverunreinigungen und die Erhaltung von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung 
des Bestandsklimas und der lokalklimatischen Regenerations- und Austausch-
funktionen (s. auch gesetzliche Ziele, Tab. 1). 
Vor diesem Hintergrund sind zu berücksichtigen: 
– die Durchlüftungsfunktion, 
– die Luftreinigungsfunktion und 
– die Wärmeregulationsfunktion. 
Eine Rolle bei diesen Schutzgütern spielen weitere Belange aus dem Katalog des 
Baugesetzbuches (§1 Abs. 6 Nr. 7 , Buchstabe e - i BauGB, die im Sinne des 
Umweltschutzes zur Lufthygiene und zur Beibehaltung der klimatischen Verhält-
nisse beitragen. So sind die „Vermeidung von Emissionen, (Buchstabe e, die 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie (Buchstabe f) und Aspekte des Immissionsschutzes (Buchstaben g und 
h) im Rahmen der Bestandsaufnahme zu diesen Schutzgütern zu berücksichti-
gen, da alle diese Maßgaben im Sinne einer allgemeinen Luftreinhaltung auszu-
legen sind.  
Durch die Aufhebung der Gewerbenutzung sind keine negativen Auswirkungen 
auf die genannten Schutzgüter zu befürchten.  

2.1.6. Schutzgut Landschaft 

Schutzziele des Schutzgutes Landschaft sind zum einen das Landschaftsbild, 
das es in seiner Eigenart, Vielfalt und Schönheit zu erhalten gilt und zum anderen 
die Erhaltung ausreichend großer, unzerschnittener Landschafträume (s. auch 
gesetzliche Ziele, Tab.1). Vor diesem Hintergrund sind insbesondere Land-
schaftsteile mit besonderen Ausprägungen hinsichtlich Struktur und Größe zu be-
trachten. Daraus abgeleitet ist die landschaftsästhetische Funktion zu berücksich-
tigen.  
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FFH- und Vogelschutzgebiete liegen nicht im Plangebiet und in dessen unmittel-
baren Umgebung.  
Im Biotopkataster der Landesanstalt für Ökologie, Bodenkunde und Forsten sind 
im Plangebiet und der unmittelbaren Umgebung keine Biotope erfasst.  

2.1.7. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Das Schutzziel für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter besteht in der Erhaltung 
historischer Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsbestandteilen von beson-
ders charakteristischer Eigenart, von Stadt- und Ortsbildern, Ensembles sowie 
geschützten und schützenswerten Bau- und Bodendenkmälern einschließlich de-
ren Umgebung, sofern es für den Erhalt der Eigenart und Schönheit des Denk-
mals erforderlich ist.  
Denkmäler liegen weder im Planbereich noch in der direkten Umgebung vor.  

2.1.8. Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes  

Wechselwirkungen zwischen den Belangen werden derzeit nicht erwartet.  

2.1.9. Zusammenfassung der Umweltauswirkungen  

Tabelle 4: Zusammenfassung der Umweltauswirkungen   
 
Schutzgut  Umweltauswirkungen Erheblichkeit  
Mensch Verlust Erholungsfunktion, Lärm, Ver-

kehr + 
Pflanzen  Verlust Lebensraum - 
Tiere Verlust Lebensraum - 
Landschaft Landschaftsbild - 
Boden Versiegelung + 
Wasser Versiegelung, Veränderung des Ge-

wässers + 
Klima Durchlüftung - 
Kultur- und Sachgüter Denkmale - 
Wechselwirkungen  keine bekannt - - 
 
+++ sehr erheblich, ++ erheblich, + wenig erheblich, - nicht erheblich  

 
Erheblich eingestufte Umweltauswirkungen, die im weiteren Verfahren näher be-
arbeitet werden müssten, können derzeit nicht erkannt werden.  
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2.2. Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes  

2.2.1. Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Die Durchführung der Planung hat keine gravierenden Auswirkungen auf den Zu-
stand der Umwelt, ggfs. können durch den Verzicht auf die gewerbliche Planung 
leichtere Verbesserungen der Gesamtsituation verzeichnet werden.  

2.2.2. Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Die ursprünglich vorgesehene Gewerbeplanung sah hohe Versiegelungsgrade 
und die Bebauung mit hohen Gebäuden vor. Diese Absicht wurde aufgegeben, 
die Planung vollzieht dieses nach.  

2.2.3. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheb-
lich nachteiliger Umweltauswirkungen  

Da keine erheblichen Umweltauswirkungen zu befürchten sind, sind keine Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erforderlich.  

3. Zusätzliche Angaben 

3.1. Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Grundlage für die Ermittlung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist die Me-
thodik der „Ahlener Liste“, die im Kreis Warendorf allgemein hierzu verwendet 
wird. Mit Hilfe der dort angegebenen Wertfaktoren wird Eingriff und Ausgleich 
verglichen und die entsprechenden Maßnahmen empfohlen.  
Die Methoden, die in den Gutachten angewendet wurden, werden dort erläutert. 

3.2. Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Nach § 4c BauGB n. F. müssen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswir-
kungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, überwachen 
(Monitoring). Dadurch sollen insbesondere unvorhergesehene Auswirkungen 
frühzeitig ermittelt werden, so dass die Gemeinden in der Lage sind, geeignete 
Maßnahmen zur Abhilfe zu schaffen. Dies soll u. a. mit Hilfe der bereits im Um-
weltbericht angegebenen Überwachungsmaßnahmen sowie mit den Informatio-
nen der Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB geschehen. 
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3.3. Literatur und Gutachten 

– Schallgutachten zur Gewerbelärmeinwirkungen auf das Plangebiet des  Be-
bauungsplanes Nr. 16, Ostenfelder-, Johann-Sebastian-Bach-, Schleeberg- 
und Ladestraße, Gutachten Nr. 5250797, erstellt von Uppenkamp + Partner, 
Postfach 1448 48 664 Ahaus 

– Geotechnischer Bericht Nr. 120397-ENL-HBA Bebauungsplan Nr. 16 in Enni-
gerloh , Prüfung der Versickerungsfähigkeit von Niederschlagswasser, erstellt 
durch conTerra, Geotechnische Gesellschaft mbH Hansaring 94, 48268 Gre-
ven.  

3.4. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die 7. Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 hebt die Planung, 
hier Gewerbebauten zu errichten, auf. Zukünftig kann auf den betroffenen Flä-
chen nach den Regeln des § 34 Baugesetzbuch - unbeplanter Innenbereich - ge-
baut werden, hier ist das Maß der Umgebenden Bebauung für eine Genehmi-
gung entscheidend.  
Die Änderung bewirkt ebenfalls, dass die Johann-Sebastian-Bach-Straße nach 
den tatsächlichen Gegebenheiten abgerechnet werden kann.  
Eine Verschlechterung des Umweltzustandes kann für keinen Belang ermittelt 
werden, daher sind keine weiteren Überwachungsmaßnahmen erforderlich.  
 
Stadt Ennigerloh 
Der Bürgermeister 
 
Ennigerloh, im Juli 2006  
 
 
 
Barbara Holtmann Niehues  
(Dipl.-Biol.) 


